
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön für die Einbringung. Auch zu diesem Tagesord
nungspunkt liegen dem Präsidium keine Wortmeldungen vor. 
Das ist auch jetzt nicht der Fall, nachdem ich es angekündigt ha
be. Damit können wir zur Abstimmung über die Beschlußemp
fehlung des Wirtschaftsausschusses und damit zur Abstimmung 
über das vom Ministerrat eingebrachte - abgekürzt gesprochen 
- Niederlassungsgesetz kommen.

Wer dem Beschlußvorschlag des Wirtschaftsausschusses und 
damit dem Gesetz in 2. Lesung zustimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Wer enthält 
sich der Stimme? - Bei einigen Gegenstimmen und zahlreichen 
Enthaltungen ist das Gesetz so beschlossen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4:

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Arbeit und So
ziales
Gesetz zur Angleichung der Bestandsrenten an das Netto
rentenniveau der Bundesrepublik Deutschland 
und zu den weiteren rentenrechtlichen Regelungen (Ren
tenangleichungsgesetz)
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 89a)

Das Wort zur Berichterstattung hat der Abgeordnete Altmann 
's Vertreter des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Bitte 

-rfchön.

Dr. Altmann, Berichterstatter des Ausschusses für Arbeit 
und Soziales:

Herr Vizepräsident! Meine Damen und Herren! Sie haben vor 
sich nur die Veränderungen zu der Drucksache Nr. 89. Ich hoffe, 
Sie haben auch den vollen Wortlaut. Der ist für die kurze Ein
bringung nötig.

Mit diesem Gesetz wird also erreicht, daß die Renten so, wie 
sie im Augenblick in der DDR bestehen, an das Niveau der Bun
desrepublik angeglichen werden. Das bedeutet für zwei Drittel 
unserer Rentner eine Erhöhung, teilweise um erhebliche Beträ
ge. Die scheinbare Benachteiligung der Frauen wegen der vor
ausgesetzten Arbeitszeit von 45 Jahren wird aufgewogen da
durch, daß die Frauen Vergünstigungen haben.

Es wird für jedes Kind ein Jahr angerechnet, vom dritten Kind 
an jedesmal drei Jahre. Auch für die Pflege von Familienangehö
rigen - wir denken an Schwerbehinderte oder auch an die Eltern 
von schwerbehinderten Kindern - werden Jahre angerechnet.

Es zeigt sich, daß im Durchschnitt der Rentenerhebung die 
Frauen mit 39 Arbeitsjahren gut dastehen.

Verbesserungen ergeben sich für die Hinterbliebenenrente, 
für die Kriegsbeschädigtenrenten. Sie wissen, daß die Ministerin 
uns versprochen hat, daß die Renten dynamisch an die Entwick
lung der Löhne angepaßt werden sollen.

In den Ausschüssen lagen verschiedene Anträge vor, diese 
Anpassung festzulegen, schon am 1. Oktober, andere wünschten 
das am 1. Dezember. Ich glaube, wir müssen dem Ministerium 
hier freie Hand lassen. Es geht hier nicht nach den Wünschen, 
sondern nach der Steigerung des Arbeitseinkommens, nach 
dem, was wir zum Ausgeben dahaben.

Wichtig ist auch die Schließung aller Zusatzversorungssyste
me. In § 23 werden die zusätzlichen Versorgungen von Partei, 
Staatsapparat, Generaldirektoren usw. geklärt und ein Schluß
strich gezogen.

Handlungsbedarf deutet sich an da, wo der Sockelbetrag mit 
dynamisiert werden soll. Handlungsbedarf besteht auch in der 
Frage aus der Fraktion der Liberalen, warum sind die Sonderver
sorgungsregelungen des Ministeriums für Inneres, Verteidi
gung, und dem der Zoll untersteht, noch nicht in Arbeit?

Wir bitten die betroffenen Ministerien, daß sie die für ihre Be
reiche zuständigen Sonderversorgungen ebenfalls abschließen.

Ihre Aufmerksamkeit muß ich lenken auf den § 7 (5). Der liegt 
Ihnen auch in dem Veränderungspapier Nr. 89 a vor. Hier wer
den Kriegsbeschädigtenrenten neu eingeführt. Es ist ein altes 
Versäumnis der zurückliegenden Regierung, daß also die zivil 
Betroffenen vom Kriege bisher durch eine Rentenversorgung 
nicht berücksichtigt worden sind.

Es ist verständlich, daß gerade die PDS hier sich dieser Frage 
annimmt und diesen Antrag eingebracht hat, diesen Absatz 5 
einzuführen.

Aber hier wird praktisch ein Kriegsbeschädigtengesetz, ein 
Kriegsopfergesetz mit einem Absatz eingeführt. Ich meine, daß 
hier die gesetzgeberische Kompetenz eines Ausschusses in Fra
ge steht. Der Ausschuß hat keine gesetzgeberische Kompetenz. 
Er kann das nicht machen. Wir können diese Anregung geben, 
aber es fehlen für die Realisierung dieses Gesetzes alle Grundla
gen. Wir wissen nicht, wie groß die Zahl der Betroffenen ist und 
welche Mittel dafür aufgewandt werden müssen. Wir wissen 
nicht, wie eine Bestandsaufnahme, ein Begutachtungsverfahren 
aussehen soll. Diese Grundlagen fehlen. Das ist nach Lage der 
Dinge nicht verwunderlich. Es fehlt eben auch das Mandat des 
Ausschusses, ein neues Gesetz über die Kriegsopfer auf diesem 
Wege der Veränderung eines Gesetzesvorschlags auszuarbei
ten.

Ich habe angesichts eines sich vor mir ereignenden Verkehrs
unfalls auch schon einmal den Verkehr geregelt und bin dabei 
ganz schön ins Schwitzen gekommen, weil das nicht mein Job 
ist. Ich war heilfroh, als dann die Verkehrspolizei eintraf. Ich 
denke, unser Ausschuß darf sich hier an dieser Stelle nicht ein- 
mischen, und deswegen muß ich - gegen meine Neutralität - als 
Vorsitzender Ihnen das zur Überlegung geben. Deswegen liegt 
ein Antrag vor, diesen Absatz 5 einer künftigen Gesetzgebung 
vorzubehalten. - Danke. Alles übrige ist mit überwältigender 
Mehrheit angenommen worden, und ich bitte Sie, diesem Ge
setzentwurf zuzustimmen.

(Vereinzelt Beifall bei CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Zu diesem Beschlußvorschlag des Ausschusses 
- und die Einbringung hat ja im zweiten Teil gegen den Be
schlußvorschlag des Ausschusses votiert - liegen uns Ände
rungsanträge vor, und zwar einmal genau diesen Punkt betref
fend, nämlich die Frage, ob § 7 Abs. 5 hinein soll oder nicht.

(Nicht zu verstehender Zuruf bei der PDS)

Sie wollen eine Anfrage stellen? - Bitte schön. Eine direkte An
frage an den Abgeordneten Altmann.

Dr. Seifert (PDS):

Kollege Altmann, stimmen Sie mit mir darin überein, daß es 
Unrecht ist, daß die Kriegsgeschädigten bisher keine Rente hat
ten? Wenn ja, halten Sie es dann für vertretbar, daß wir das noch 
weiter hinauszögern? Die Leute sind inzwischen 45 Jahre lang 
nicht bedacht worden.

Dr. Altmann:

In der Sache besteht völlige Übereinstimmung, und das Ab
stimmungsergebnis im Ausschuß zeigt das auch. Nur, wenn wir 
die Trennung von Legislative, von Gesetzgebung und Exekutive 
im Ministerium durchziehen wollen, müssen wir das umformen 
in einen dringenden Antrag an das Ministerium, ein solches Ge
setz zu entwerfen. Und das wird fraglos die Zustimmung des 
Hauses finden. Aber es geht nicht auf dem Wege der Änderung 
eines Gesetzesabschnitts, eines Paragraphen eines vorgelegten 
Gesetzes.
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